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Symposium “Gestaltung der Freiheit - Regulierung von Wirtsa zwisen historiser Prägung und
Normierung”

Das vom BMBF geörderte interdisziplinäre Ver-
bundprojekt “Gestaltung der Freiheit - Regulierung
von Wirtscha zwischen historischer Prägung und
Normierung” wird seit Mai 2009 an den Universitäten
Bonn und Göingen und der London School of Eco-
nomics geördert. Es hat sich die Erforschung von Reg-
ulierung in ihrer rechts- und wirtschashistorischen, ju-
ristischen und kulturellen Dimension zum Ziel gesetzt.
ZumAbschluss der Forschungsarbeiten in diesemHerbst
veranstaltete das Projekt vom 21. bis zum 23. Juni 2012
ein Symposium am Institut der deutschen Wirtscha in
Köln, das der Vorstellung und Diskussion der (vorläufi-
gen) Forschungsergebnisse diente. Neben den Antrag-
stellern und Projektmitarbeiter/innen trugen auch eine
Reihe externer Fachreferenten aus Wissenscha und
Praxis zu aktuellen und historischen Fragestellungen der
Regulierung vor.

Die Tagung wurde durch Herrn Bundesminister a.D.
WOLFGANG CLEMENT (Bonn) mit einer Keynote-Rede
eröffnet. In seinem Vortrag mit dem Titel “Zum Ver-
hältnis von Staat und Wirtscha. Erfahrungen aus der
praktischen Politik” umriss Clement verschiedene Kon-
flikte zwischen den Anforderungen an wirtschaliche
Freiheit und der Erfordernis staatlicher Lenkung an-
hand von Beispielen aus der Politik. Dabei sah er eine
Chance in der wachsenden Bedeutung nationaler Reg-
ulierungsbehörden und erkannte den ihnen zugewiese-
nen Handlungsspielraum im Sinne einer wachstumsfre-
undlichen Regulierung als gerechtfertigt an. Clement
lenkte den Blick auch auf die internationale Dimen-
sion der Fragestellung und forderte angesichts glob-
aler Herausforderung die Stärkung internationaler Reg-
ulierungsinstitutionen.

Am Freitag eröffnete MICHAEL HÜTHER (Köln)
mit einem Vortrag zur Frage “Wirtschaspolitik zwis-

chen Regulierung und Paternalismus. Stehen wir
vor einer Renaissance des Staates?”. Ausgehend von
der Beobachtung, es liege ein negativer Zusammen-
hang zwischen Regulierung und Wirtschaswachstum
vor, untersuchte Hüther aus verhaltensökonomischer
Sicht die mikroökonomischen Bedingungen ür Reg-
ulierung. Hüther sprach sich ür eine Neuausrich-
tung derWirtschaspolitikmit eng gefassten Verantwor-
tungsbereichen des Staates aus.

MATHIAS SCHMOECKEL (Bonn) fasste in seinem
Beitrag “Regulierung - aus der rechtshistorischen
Perspektive” Erkenntnisse der im Verbundprojekt
entstandenen rechtshistorischen Forschungsarbeiten
zusammen. Schmoeckel resümierte, dass sich mit
Blick auf die Regulierung in Telekommunikation und
Transport seit dem 19. Jahrhundert die Rechtsord-
nung der Wirtscha nicht maßgeblich verändert habe
und auch kein grundlegend neues Verhältnis von Staat
und Wirtscha etabliert worden sei. Auch seien reg-
ulierungsspezifische Erfahrungen aus den USA selten
auf das deutsche System übertragen worden.

MARKUS PATT (Bonn) sprach zur “Reform der Ent-
geltregulierung im Eisenbahnsektor - Preisbestimmung
im historischen Zielkonflikt”. Pa untersuchte, unter
welchen Zielkonflikten die Eingriffe in die Freiheit der
Preisbestimmung im Eisenbahnsektor in Preußen im
19. Jahrhundert standen. Dazu legte er zunächst die
staatlichen Mitwirkungsrechte bei der Preisbestimmung
dar und ging anschließend auf die Frage der Gestal-
tungsfreiheit der Unternehmen ein. Er schloss mit dem
Ergebnis, dass der staatliche Einfluss auf die Preisbes-
timmung im preußischen Eisenbahnsektor durch politis-
che Bewertungen einerseits und betriebswirtschaliche
Erfordernisse andererseits bestimmt war und insofern
keiner stringenten Dogmatik unterlag.
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JOHANNES RÜBERG (Bonn) ging in seinem Vortrag
“Kapazitätsengpässe vs. Netzneutralität: Dienstgüte-
und Preisdiversifikation im deutschen Fernmeldewesen
des 19. und 20. Jahrhunderts” der Frage nach, ob die
aktuelle Diskussion um die Netzneutralität beim Da-
tentransport im Internet in ähnlicher Form bereits mit
Blick auf die Bereitstellung von Telekommunikations-
dienstleistungen im 19. Jahrhundert geührt wurde.
Rüberg zeigte, dass sich Infrastruktur und Dienstleis-
tungsangebote wechselseitig bedingen, sich Dienstgüte-
und Preisdiversifikationen als regulative Instrumente bei
Kapazitätsengpässen eignen und in der Vergangenheit
nicht zu diskriminierenden Ergebnissen geührt haben.

PETER COLLIN (Frankfurt am Main) kommentierte
die Beiträge von Pa und Rüberg und ging dabei ins-
besondere auf den Zielkonflikt zwischen Gerechtigkeit
und Effizienz ein. Dazu zeichnete er zunächst die En-
twicklungslinien obrigkeitlicher und privatrechtlicher
Preisregulierungsbestrebungen nach. Collin schloss mit
Systematisierungsüberlegungen zu den vorausgehenden
Beiträgen entlang der Ordnungskriterien “Akteure”, “In-
tentionen” und “Leitrationalitäten”.

JAN KRANCKE (Regulierungsabteilung Deutsche
Telekom AG, Bonn) und FRANK MIRAM (Reg-
ulierungsabteilung Deutsche Bahn AG, Berlin) disku-
tierten die Beiträge von Rüberg und Pa anschließend
aus der Perspektive der Regulierungspraxis und re-
icherten die Diskussion durch Erfahrungen aus ihrer
Tätigkeit an.

GÜNTHER SCHULZ (Bonn) ging in seiner Einleitung
zum zweiten Block “Wirtschashistorische Perspektiven
I” auf den Unterschied zwischen Regulierungszielen
und Regulierungsrationalitäten ein. Er resümierte, dass
in den bisherigen Vorträgen Regulierung überwiegend
als staatsrationaler Eingriff verstanden wurde. Dabei
sei zu wenig auf kausale Zusammenhänge eingegan-
gen worden. Marktversagen sei nicht alleiniger Erk-
lärungsfaktor ür regulatorische Maßnahmen. Vielmehr
seien häufig (Partikular-)Interessen in Regulierungszie-
len und -strukturen berücksichtigt worden. Dabei
stellte er an Beispielen aus dem Handwerk und dem
Wohnungswesen heraus, dass omals verschiedene Ak-
teursebenen und Interessengruppen an der Umsetzung
einer Regulierungsmaßnahme beteiligt seien und ein reg-
ulatorischer Eingriff deshalb nicht immer eindeutig als
ursprünglich “staatlich” bezeichnet werden kann.

Die Einührung leitete über zum nächsten Beitrag
mit dem Titel “’Franckensteins Monster?’ Die Her-
ausbildung des hybriden deutschen Regulierungsregimes

in Kaiserreich und Weimarer Republik. Erklärungen
jenseits des Marktversagens”, in dem BORIS GEHLEN
(Bonn) die zugrunde liegenden Interessenkonstellatio-
nen verschiedener Akteursgruppen als Erklärungsfaktor
ür Regulierungsarrangements untersuchte. Gehlen ver-
trat die ese, dass sich das hybride Regulierungsde-
sign im Deutschen Kaiserreich und derWeimarer Repub-
lik nicht aus wirtschasrationalen Erwägungen ergab,
sondern als Ergebnis einer Summe von Partikularinter-
essen und folglich aus politischem Kalkül entstanden sei.
Die (wirtschas)politische Wende von 1878/79, symbol-
isiert durch die bayerische Zentrumspolitik von Franck-
enstein, sei mit einem Paradigmenwechsel einhergegan-
gen, der sich in einer Abkehr vom liberalen ökonomis-
chen Staatsverständnis niederschlug und in dessen Folge
sich fiskalische Interessen der Gebietskörperschaen
und öderale Souveränitätsambitionen und Strukturpoli-
tiken als Hemmnisse einer kohärenten nationalen Reg-
ulierungspolitik erwiesen. In diesen Entwicklungen
seien die maßgeblichen Faktoren bei der Entstehung des
hybriden Regulierungsdesigns in Deutschland zu suchen.

HANS PETER ULLMANN (Köln) sah die Hybridität
des Regulierungsregimes in Deutschland bereits in der
Zeit vor 1878/79 angelegt. Er regte entsprechend an,
die langfristige Entwicklungslinie stärker in den Blick
zu nehmen. Indem die Wende von 1878/79 überbetont
werde, blieben Kontinuitäten unbeachtet. Der Analyse
liege ferner ein Idealtypus von Regulierungsregimes als
Maßstab zugrunde, der die reale Regulierung im Kaiser-
reich als defizitär erscheinen lasse. Es sei jedoch fraglich,
ob es überhaupt ein idealtypisches bzw. modellierbares
Regulierungsregime geben könne. Vielmehr sei das Reg-
ulierungsregime der Kaiserzeit eine adäquate Antwort
auf spezifische politische Problemsituationen des Kaiser-
reichs gewesen, das mitunter auch dysfunktionale Ef-
fekte hervorgebracht habe.

ALBRECHT RITSCHL (London) ührte unter dem Ti-
tel “Regulierung - ein weiterer deutscher Sonderweg”
in den drien Block des Symposiums ein. Er zeigte
kursorisch Etappen der wirtschaspolitischen Neuori-
entierung im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts
auf, betonte Pfadbrüche und erweiterte die Perspek-
tive, indem er die Bedeutung von Staats- und Un-
ternehmensfinanzierung auf politische Präferenzen her-
vorhob. Damit leitete er zu zwei weiteren wirtschashis-
torischen Beiträgen aus dem Forschungsprojekt über.

KATJA FUDER (London/Bonn) ging in Ihrem Beitrag
über den “Deutschen Staat als Unternehmer” auf das
im wissenschalichen Diskurs lange vorherrschende
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Bild von öffentlichen Unternehmen als Alternative
zur staatlichen Regulierung privatwirtschalicher Un-
ternehmen ein. Dabei wurde deutlich, dass eine solche
klare Grenzziehung schwierig ist, da auch öffentliche Un-
ternehmen Regulierungsarrangements unterliegen. So
sei zu beobachten, dass es im Verlauf des 20. Jahrhun-
dert im Energiemarkt eine Neustrukturierung und Ver-
lagerung von Regulierungskompetenzen auf höhere Ebe-
nen gegeben habe - mit Konsequenzen insbesondere
ür die Kommunalunternehmen, die sich zunehmend in
einem marktlich geprägten Umfeld befanden häen.

NIELS KRIEGHOFF (London/Bonn) referierte zur
Frage, weshalb seit dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert in Deutschland eine zentrale und in den USA
eine dezentrale Regulierungsstruktur ür Finanzmärkte
eingeührt wurde. In seinem Vortrag zeichnete er die
Regulierungsgeschichte beider Länder nach und kon-
nte so zeigen, dass die unterschiedliche Entwicklung
der Regulierungsstrukturen weniger auf divergierenden
Zielvorstellungen gründet, sondern in erster Linie den
ungleichen verfassungsrechtlichen Vorgaben geschuldet
war, die besonders in den USA auch zu Mehrfachreg-
ulierung mit unklaren Kompetenzabgrenzungen geührt
häen.

GERD HARDACH (Marburg) nutzte in seinem Kom-
mentar die Titelwahl des Verbundprojekts - “Gestal-
tung der Freiheit” -, um ein begrifflich-definitorisches
Dilemma zu verdeutlichen. Nicht die Gestaltung der Frei-
heit sei das eigentliche Ziel von Regulierung, sondern,
mit Adam Smith gesprochen, schaffe erst die Abwesen-
heit von Regulierung Freiheit. Grund ür Regulierung
sei stets Markversagen, das heißt Schädigung der Frei-
heit durch die konsequente Verfolgung von Partikular-
interessen. Hardach resümierte, dass wirtschaliche
Aktivitäten der öffentlichen Hand seit dem späten 19.
Jahrhundert, mit Ausnahme des Nationalsozialismus,
auf immer neue Art begründet wurden. Mit Blick
auf die Bankenregulierung zeige sich, dass die Systeme
in den Vereinigten Staaten und Deutschland maßge-
blichen Einfluss auf die Finanzsysteme der Länder hat-
ten. Entsprechend entstand in Deutschland ein bank-
endominiertes, in den Vereinigten Staaten hingegen ein
kapitalmarktdominiertes System.

FRANK SCHORKOPF (Göingen) ührte in den
vierten und letzten Block der Tagung ein, der die
rechtswissenschalichen Ergebnisse des Forschungspro-
jekts zum Gegenstand hae. Schorkopf ging dabei noch
einmal auf begriffliche Fragen der Regulierung ein. Im
Sinne des Projekts sei Regulierung als moderne Form
der Wirtschaslenkung zu verstehen, die Ausdruck in-

tervenierender und sozial gestaltender Hoheitsgewalt ist.
“Regulierung” stehe dabei im Gegensatz zu “Webe-
werb” in übergeordnetem Kontext. Wenn im Ergebnis
eine größere individuelle Freiheit entsteht, so sei ein ho-
heitlicher regulatorischer Eingriff gerechtfertigt.

THOMAS ZÜLL (Göingen) problematisierte in
seinem Beitrag zum ema “Unpolitische Regulierung
des Finanzmarktes? Zur Neugliederung der Eu-
ropäischen Finanzmarktaufsicht” die Legitimation der
Regulierung am Beispiel der Neugliederung der eu-
ropäischen Finanzmarktaufsicht “European Banking Au-
thority (EBA)”. Vor dem Hintergrund fehlender Ho-
mogenität und Kontrollmöglichkeiten im europäischen
Finanzmarkt war die Zielsetzung, eine europaweite
Überwachung der Effizienz sowie stärkeren Verbrauch-
erschutz einzuühren. In der Folge einer fehlenden
demokratischen europäischen Öffentlichkeit sei es je-
doch schwierig, demokratisch erwirkte Entscheidun-
gen umzusetzen. Die EBA verfolge daher einen
eher normierenden als einen administrativen Reg-
ulierungsansatz.

CHRISTIAN MAURER (Göingen) untersuchte in
seinem Beitrag zur Frage: “Regulierung von Webewerb
als Gestaltung oder Geährdung der Freiheit?”, ob die eu-
ropäische Webewerbspolitik im Sektor der elektronis-
chen Kommunikation Freiheitsräume der beteiligten Ak-
teure ördert oder einschränkt. Dabei zeigte sich, dass
der Erhaltung von Webewerbsfreiheit auf der einen
Seite immer auch Freiheitsbeschränkungen anderer am
Wirtschasprozess beteiligten Akteure gegenüberste-
hen.

MARKUS LUDWIGS (Bonn) fasste in seinem Kom-
mentar zusammen, dass in den beiden vorausgegan-
genen Beiträgen zum einen die konzeptionelle Dimen-
sion der Regulierung und zum anderen die legitima-
torische Dimension der Regulierung angesprochen wur-
den. Mit Blick auf die legitimatorische Dimensionen der
Regulierung unterschied Ludwigs die Input-Dimension,
welche nach der Legitimität der Verfahren fragt, von
der Output-Dimension, die sich auf die Legitimität des
Verfahrensergebnisses bezieht. Damit umriss er zugle-
ich der dem Symposium implizit übergeordneten Kon-
flikt von idealtypisch-modellhaenWebewerbskonzep-
tionen und ihrer politisch-rechtlichen Gestaltung.

In seinem Abschlusskommentar hob RAINER
FREMDLING (Berlin) diesen Konflikt ebenfalls hervor
und betonte zugleich die Kontingenz wirtschaspolitis-
cher Grundsatzentscheidungen. Er verwies auf das Span-
nungsverhältnis von Investitionserfordernissen einer-
seits und strukturpolitischen Erwägungen andererseits,
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die in historischer Perspektive jeweils eine Entscheidung
ür mehr oder weniger staatliche Regulierung nahegelegt
häen. Vor diesem Hintergrund seien auch die Effizienz
von Märkten und Gemeinwohlerfordernisse sowie die
jeweils abgeleiteten Regulierungsinstrumente zu bew-
erten.

Das Abschluss-Symposium bot den Projektmitarbeit-
ern die Gelegenheit, ihre Forschungsergebnisse einem
wissenschalichen Publikum vorzutragen. Dabei wurde
durch die Einbindung von Praxisvertretern der Netzin-
dustrien der Bezug zur Praxis hergestellt und die An-
wendbarkeit eines Teils der Forschungsergebnisse be-
wertet. In der Abschlussdiskussion wurde noch ein-
mal deutlich, dass der Fragestellung des Projekts nur
durch den gewählten multidisziplinären Zugriff und
das Zusammenwirken von Rechts- und Wirtschas-
geschichte, Ökonomie und Rechtswissenschaen erfasst
werden konnte. Die Untersuchung von historischen und
gegenwärtigen Regulierungsregimen veranschaulichte
zum einen Kontinuitäten und Brüche von Wirtscha-
spolitik, -strukturen und Ordnungsvorstellungen im his-
torischen Verlauf und vermielte zum anderen ein Ver-
ständnis ür Fragestellungen der demokratischen Legiti-
mation staatlicher Eingriffe in Wirtschasprozesse.

Konferenzübersit:
Günther Schulz (Bonn): Begrüßung
Hans-Peter Fröhlich (Institut der deutschen

Wirtscha Köln): Grußwort
Wolfgang Clement (Bonn): Zum Verhältnis von Staat

und Wirtscha. Erfahrungen aus der praktischen Politik

Rolf Geserick(Deutsches Zentrum ür Lu- und
Raumfahrt): Grußwort

Michael Hüther (Institut der deutschen Wirtscha
Köln): Wirtschaspolitik zwischen Regulierung und Pa-
ternalismus. Stehen wir vor einer Renaissance des
Staates?

Block 1: Rechtshistorische Perspektiven
Mathias Schmoeckel (Bonn): Einührung
Markus Pa (Bonn): Reform der Entgeltregulierung

im Eisenbahnsektor ¬ Preisbestimmung im historischen

Zielkonflikt“
Johannes Rüberg (Bonn): Kapazitätsengpässe vs.

Netzneutralität: Dienstgüte- und Preisdiversifikation im
deutschen Fernmeldewesen des 19. und 20. Jahrhun-
derts“

Peter Collin (Frankfurt am Main): Fachkommentar
Jan Krancke (Leiter Regulierungsstrategie und

Ökonomie, Deutsche Telekom AG): Praxiskommentar

Frank Miram (Leiter Webewerb und Regulierung,
Deutsche Bahn AG): Praxiskommentar

Block 2: Wirtschashistorische Perspektiven I

Günther Schulz (Bonn): Einührung
Boris Gehlen (Bonn): ’Franckensteins Monster’?-

Die Herausbildung des hybriden deutschen Reg-
ulierungsregimes in Kaiserreich undWeimarer Republik.
Erklärungen jenseits des Marktversagens

Hans Peter Ullmann (Köln): Fachkommentar
Block 3: Wirtschashistorische Perspektiven II

Albrecht Ritschl (London): Einührung
Katja Fuder (London/Bonn): Der deutsche Staat als

Unternehmer
Niels Krieghoff (London/Bonn): Der Kampf um die

Regulierung der Banken - amerikanische und deutsche
Erfahrungen im Vergleich

Gerd Hardach (Marburg): Fachkommentar
Block 4: Öffentlich-rechtliche Perspektiven

Frank Schorkopf (Göingen): Einührung
omas Züll (Göingen): Unpolitische Regulierung

des Finanzmarktes? Zur Neugliederung der Europäis-
chen Finanzmarktaufsicht

Christian Maurer (Göingen): Regulierung von Wet-
tbewerb als Gestaltung oder Geährdung der Freiheit -
ein Werkstabericht

Markus Ludwigs (Bonn): Fachkommentar
Rainer Fremdling (DIW Berlin): Diskussion
Abschlussdiskussion

If there is additional discussion of this review, you may access it through the list discussion logs at:
hp://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl.
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